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TVöD    § 11  Teilzeitbeschäftigung 
(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich  
festgelegte Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht 
entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag bis zu fünf Jahre zu 
befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der 
vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 
4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. 
betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation der/des Beschäftigten 
nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 
(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine 
Teilzeitbeschäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er 
mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer 
entsprechenden Vereinbarung zu gelangen. 
(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete 
Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines 
Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen 
Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden. 
 

 §11 TVöD §8 TzBfG 
wann sofort 6 Monate Wartezeit plus 

3 Monate Ankündigungsfrist 
Ablehnung  wegen "dringenden" dienstlichen 

bzw. betrieblichen Belangen, 
falls 
 ein Kind unter 18 oder 
 Pflegebedarf 

betriebliche Gründe 

Sonst: „gut, dass wir darüber 
gesprochen haben.“ 

Arbeitszeitverteilung Rücksicht Vereinbarung 
Befristung auf Antrag auf bis zu 5 Jahre macht Antrag unwirksam 
Erneut sofort nach 2 Jahren 

TVöD    § 6 Regelmäßige Arbeitszeit 
(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 
Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder 
mit ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden 
und Mehrarbeit verpflichtet. 

TVöD    § 7 Sonderformen der Arbeit 
(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten. 

TVöD    § 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 
(1) 1Der/Die Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
Zeitzuschläge. ²Die Zeitzuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je 
Stunde… 
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TVöD BTK   § 45 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 
(7) 1In den Fällen, in denen Beschäftigte Teilzeitarbeit gemäß § 11 vereinbart haben, 
verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in den Absätzen  
2 bis 4 in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Beschäftigten zu der regelmäßigen 
Arbeitszeit der Vollbeschäftigten verringert worden ist. 2Mit Zustimmung der/des 
Beschäftigten oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann 
hiervon abgewichen werden. 

TVöD    § 20  Jahressonderzahlung 
(2) […] 4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des 
Bemessungszeitraums eine erziehungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, 
bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem 
Beginn der Elternzeit. 

TVöD    § 23  Besondere Zahlungen 
(2) […]  2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 3Im Bereich der 
VKA können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung günstigere Regelungen getroffen 
werden. 

TVöD    §24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts 
(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten 
Teilzeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem 
Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der 
regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 

TVöD BTK   § 51  Eingruppierung der Ärztinnen und Ärzte 
2. Ist die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten Ärztinnen/Ärzte abhängig, 
gilt folgendes: […]  
c) Teilbeschäftigte zählen entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag 
vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten. 
 


